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STATUTEN DES VEREINS

EUROPAISCHES TRAININGS. UND FORSCHUNGSZENTRUM
FIIR MENSCIIEIIRECHTE III\D DEMOKRA'TIE

$1
NAME, SITZ IJND TATIGKEITSBEREICH

1) Der Verein führt den Namen ,,Europäisches Trainings- und Forschungszentrum fi.ir
Menschenrechte und Demokratie" -,,European Training and Research Centre for Human Rights
and Democracy" (Kur2bezeichnun g: ET C-Graz").

2) Der Verein hat seinen Sitz in Graz und erstreckt seine Tätigkeit auf das gesamte Bundesgebiet
und das Ausland.

3) Der Verein ist parteipolitisch unabhängig und überkonfessionell. Die Tätigkeit des Vereins ist
nicht auf Gewinn gerichtet.

$2
VEREINSZWECK

l) Zweck des Vereines ist die Forschung und Lehre im Bereich der Menschenrechte,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Österreich und anderen Ländern sowie das damit
einhergehende Capacity Building und Clearing. Dadurch trägt die Arbeit des Vereins zu einem
besseren Verständnis von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Österreich
und im Ausland bei, ft)rdert die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wodurch der
Verein einen Beitrag zu Frieden, Entwicklung und Demokratie leistet.

2) Besonderes Augenmerk wird der Verein dabei auf die Umsetzung intemationaler
Menschenrechtsagenden auf der Ebene von Gemeinden und Regionen legen (einschließlich, aber

nicht beschränkt auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen unter besonderer
Berücksichtigung des Sustainable Development Goals 11 (Sustainable Cities and Communities))
sowie die New Urban Agenda der Vereinten Nationen, jeweils mit einem Schwerpunkt auf der
lokalen Ebene. Zur Erreichung dieses Zweckes ist insbesondere die Zusammenarbeit mit
UNESCO hervorzuheben.

$3
MITTEL ZUR ERREICHUNG DES VEREINSZWECKS

l) Der Vereinszweck wird unmiuelbar mit Forschung und Lehre und den damit verbundenen
wissenschaftlichen Publikationen und Dokumentationen, Fortbildungs- und
Symposiumsveranstaltungen durch den Verein eigenständig verfolgt, nähere Details der Mittel
zur Erreichung des Vereinszwecks sind in $ 3 angefiihrt.

2)Der Vereinsnryeck wird insbesondere erreicht durch



a) Forschung im Bereich der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratiefiirderung auf

akademischem Niveau sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf diesen Gebieten,

wie insbesondere durch die Erstellung von Studien und die Durchflihrung von

Forschungsprojekten zu Fragestellungen im Bereich der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit

und Demokratieftirderung in Östeneich und im Ausland und die angemessene Publikation von

Ergebnissen;

b) Aus- und Fortbildung, Beratung und Information im Bereich der Menschenrechte,

Rechtsstaatlichkeit und Demokratieftirderung auf akademischem Niveau fiir öffentliche

Institutionen und spezifische Zielgruppen (beispielsweise Polizei- und Justizverwaltung,

Bildungsinstitutionen sowie Mitarbeiterlnnen nationaler und internationaler Organisationen) wie

auch dir interessierten Öffentlichkeit, einschließlich durch Kurse, Seminare, Konferenzen,

Vorträge, Tagungen, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Sommerschulen,

Lehrgänge, bildungspolitischen Aktionen und ähnlichen Veranstaltungen im In- und Ausland;

c) Erstellung, Sammlung, Dokumentation und Aufbereitung einschlägiger Materialien,

Lehrunterlagen, Dokumente, Literatur und Rechtsprechung, insbesondere durch die Einrichtung

eines Dokumentationszentrums bzw. einer Bibliothek sowie Datenbanken in den Bereichen

Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratieftirderung, um diese sowohl der

wissenschaftlichen Community als auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

3) Der Verein ist in Östeneich und international tätig. Er arbeitet insbesondere mit Universitäten,

Hochschulen, Schulen, Forschungseinrichtungen und Ausbildungsanstalten und -einrichtungen

in österreich und im Ausland, sowie mit intemationalen Organisationen (insbesondere mit
LINESCO und den IINESCO Lehrstühlen), mit nationalen und internationalen

Nichtregierungsorganisationen, die ähnliche Ziele verfolgen wie auch mit in- und ausländischen

Expertlnnen zusammen.

4) Die erforderlichen Mittel werden aufgebracht durch Mitgliedsbeiträge, Subventionen, Spenden,

Sammlungen und sonstige Zuwendungen, Beiträge zur Abwicklung von Projekten und

Erhägnisse aus Studien und Veranstaltungen.

5) Zur Umsetzung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen kann der Verein Mittel des von

der Republik Östeneich, dem Land Steiermark und der Stadt Graz gegründeten ,,Fonds zur

Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen" erhalten.

$4
ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT

1) Mitglieder des Vereins können physische und juristische Personen und Organisationen werden,

die die Ziele des Vereins durch finanzielle Zuwendungen und ehrenamtliche Arbeit fürdern.

2) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, ftirdernde und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Fördernde

Mitglieder sind jene, die die Vereinstätigkeit vor allem durch finanzielle Zuwendungen fördern.

Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt

werden.

3) Dem ,,Fonds zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen" steht dabei für die

Dauer des mit dem Verein eingegangenen Kooperationsvertrages jedenfalls das Recht zu,

ordentliches Mitglied zu sein.
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$s
ERWERB DER NIITGLIEDSCHAFT

1) über die Aufnahme von ordentlichen und fordemden Mitgliedern entscheidet die

Generalverru..l*g. Dem Vorstand kommt ein Antragsrecht zu. Die Aufnahme kann ohne

Angabe von Gründen verweigert werden'

2) Die Emennung zvm Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des vorstandes durch die

Generalversammlung.

3) Vor Konstituierung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedem durch den/die

proponenten des aereins. Diese Mitgliedschat wird erst mit Konstituierung des Vereins

wirksam.

$6
BEENDIGIING DER MITGLIEDSCHAFT

l) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod (bei juristischen Personen durch Verlust der

Rechtsperänlictrkeit), durch den freiwilligen Austritt, oder durch Ausschluss'

2) Der Austritt kann jederzeit zum Ende eines Monats erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens

ein Monat vorher"schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, ist sie erst zum

nächsten Austrittstermin wirksam.

3) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand mit 213 Mehrheit wegen

grober Verletzung der Miigliedspflichten oder Schädigung des Vereins verfiigt werden. Gegen

den Ausschluss isi die Benifung än die Generalversammlung zulässig, bis zu deren Entscheidung

die Mitgliedsrechte ruhen.

4) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 3 genannten Gründen von der

Generalverru*-Lrrrg auf Antrag des Vorstandes beschlossen werden.

$7
RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

1) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Aktivitäten des Vereins teilzunehmen und die

Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen'

2) Das aktive Stimmrecht in der Generalversammlung steht den ordentlichen und ördernden

Mitgliedern, das passive wahlrecht nur den ordentlichen Mitgliedemzu'

3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu

unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden könnte' Sie

haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten und die von der

Generalversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge pünktlich zubezahlen.

YEREINIäRGAI\E

Die Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, der wissenschaftliche Beirat,

die Schlichtungseinrichtung und die Rechnungsprüferlnnen.
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$e
GENERALYERSAMMLUNG

1) Die ordentliche Generalversammlung findet in jedem zweiten Kalenderjahr statt'

2) Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf Beschluss des vorstandes oder der

ordentlichen Generalversammlung oder aJ verlangen von mindestens einem Zehntel der

Mitglieder oder der Rechnungsprüferlnnen binnen sechs Wochen stattzufinden' Ein

diesbezüglicher Antrag der RechnungtpÄfoI*en hat sich auf ihr Aufgabengebiet zubeziehen'

3) Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle

Mitglieder mindestens zwei wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung schriftlich

einzilladen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand'

4) Anträge ztx Ergätuung der Tagesordnung sind spätestens eine woche vor dem Termin der

Generalversammlung beim vorstuno r"r.ttifrrich eiäreichen. Anderungen und Ergänzungen der

Tagesordnung ,inJ;; Beginn der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit zu beschließen'

5) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnulg Eefasst werden' Jedes Mitgtigi lat eili

stimme. Juristische personen werden ou.Jrt eine/n gevo[mactttigternvertreten. Die ubertragung

des stimmrechtes auf ein anderes rraitäri"a im wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist

zulässig

6) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder

bzw. ihrer Vertreter beschlussfiihig. Ist die Generalversammlung zrn festgesetzten Stunde nicht

beschlussftihig, so findet die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben

Tagesordnung sta-tt und ist ohne Rücksicht auf die enzatrt der Erschienenen beschlussfühig'

7) Die wahlen und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit

einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsö, mit denen dag ltatut 
geändert oder-der verein aufgelöst

werden, U.Au.r.nl"io.t "in.. 
qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen

gültigen Stimmen.

g) Den Vorsitz in der Generalversammlung fiihrt die/der vorsitzende der Generalversammlung' in

desserVderen Abwesenheit der/die OUmänrVOUfrau. Wenn auch diese(r) verhindert ist' so fihrt

dasanJahrenältesteanwesendeVorstandsmitglieddenVorsitz.

9)DerGeneralversammlungsindfolgendeAufgabenvorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;

b) Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag;

c) Bestellung und Enthebung der/des vorsitzenden der Generalversammlung' der Mitglieder des

Vorstandes und der Rec'nJungsprüfer und die Entlastung des Vorstandes;

d) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge;

e) Verleihung und Aberkennung der Mitgliedschaft;

f) Entscheidungen über Berufungen gegen Ausschlüsse von der Mitgliedschaft;
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g) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;

h) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen'

$10
VORSTAI\D

1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens sechs Mitgliedern, und zwar zumindest

aus dem Obmann/dei Obfrau, dem/der Schriftführerln und dem/der Kassierln'

2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. seine Funktionsdauer beträgt zwei

Jahre,aufjedenFallaberbiszurWahleinesneuenVorstandes.EineWiederwahlvon
Vorstandsmitgliedern ist möglich'

3) Bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes hat der vorstand das Recht, an seiner stelle ein

anderes wählbares tvtitgiieA zu kooptiEren, wozu die nachträgliche Zustimmung der nächsten

ordentlichen Generalversammlung einzuholen ist'

4) Der vorstand wird vom obmann/der obfrau schriftlich einberufen. Der vorstand hat mindestens

einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammenzutreten'

5) Der vorstand ist beschrussfühig, wenn alle seine Mitglieder eingeraden wurden und mindestens

die HäIfte, bei drei vorstandsmitgliedern zumindest zwei von ihnen anwesend sind'

6) Den Vorsitz führt der obmann/die obfrau. Ist diese/r verhindert, obliegt der vorsitz dem an

Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied'

7) Der vorstand füllt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit' Bei Stimmengleichheit

entscheidet die stimme des vorsitzenden. Besteht der vorstand aus drei Mitgliedern und sind

lediglich zwei anwesend, ist Einstimmigkeit erforderlich'

8) Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines

vorstandsmitglieds durch Enthebung und Rücktritt. öie vorstandsmitglieder können iedetzeit

schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den vorstand, im Falle des

Rücktritts des gesamten vorstands an die Generalversutn*lung zu richten. Der Rücktritt wird

erst mit der wahl bzw. der Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten vorstand oder einzelne seiner Mitglieder

entheben.

10) Dem Vorstand obliegt die Leitung des vereins' Ihm kommen alle Aufgaben zu' die nicht

durch die Statuten einem anderen V"lr"irrrorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich

, fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

a) Erstellung des Jahresprogfammes und des Jahresvoranschlages für die Generalversammlung;

b) Erstellung des Rechnungsabschlusses ;

c) Vorbereitung der Generalversammlung;

d) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung;
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e) Verwaltung des Vereinsvermögens;

f; Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins'

s11
BESONDERE OBLIEGENHEITEN EINZELNER VORSTANDSMITGLIEDER

1) Dem Obmann/der Obfrau obliegt die Vertretung des Vereins nach außen. Erlsie fiihrt den

Vorsitz im Vorstand, in Abwesenleit des/der Vorsitzenden der Generalversammlung den Vorsitz

in der Generalversammlung. Bei Gefahr im Verzug ist erlsie berechtigt, auch in

Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes

fallin, inter eigener Verantwortung rJbrtattdig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch

der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

Z) Der/die Schriftführerln hat den obmann/die obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu

unterstützen. Ihn/ihr obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des

Vorstandes.

3) Der/die Kassierln ist für die ordnungsgemäße Gebarung des Vereins zuständig.

4) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen, insbesondere den Verein verpflichtende

Urkunden, sind no1n 
-Ob-u* und vom Schriftfiihrer, sofern sie jedoch finanzielle

Angelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier zu unterzeichnen.

5) Im Falle der Verhinderung vertreten sich Obmann/ Obfrau, Schriftfi.ihrerln und Kassierln

gegenseitig.

$12
RECHNIINGSPRUFER

1) Die zwei Rechnungsprüferlnnen werden von der

Funktionsperiode beträgt twei Jahre, mindestens

Rechnungsprüferlnnen' Eine Wiederwahl ist möglich'

Generalversammlung
jedoch bis zur

gewählt.
Wahl

Die
neuer

2) Den Rechnungsprüferlnnen obliegt die laufende Kontrolle der finanziellen Geschäfte und die
-' ü;;;fr"g ;.r n .hnungsabsch-lusses des Vereins. Sie haben der Generalversammlung über

das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

$13
WISSENSCHAFTLICIIER BEIRAT

l) Der wissenschaftliche Beirat setzt sich aus Expertlnnen auf dem Gebiet der Menschenrechte' der

Rechtsstaatlichteit, äeio"-otrutieforderung und der nachhaltigen Entwicklung aus Östeneich

und dem Ausland zusarnmen. Uber die Ernennung von Mitgliedern des wissenschaftlichen

Beirates sowie über deren Atuahl,Funktionsdauer und Ausscheiden entscheidet der Vorstand.

2) Der wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, in Fragen der Aus- und Weiterbildung, der

Forschung und Dokumentation beratend tätig zu sein, und den Verein zu untersttitzen. Die

Mitgliedei des wissenschaftlichen Beirats sind ehrenamtlich tatig.
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$14
STREITSCHLICHTUNG

(l) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das

vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine ,,schlichtungseinrichtung" im Sinne des

Vereinsgesetzes2}}2 und kein Schiedsgericht nach den $$ 577 ff ZPO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird
derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich
namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere

Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach
Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten

Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden
des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.
Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ mit Ausnahme der
Generalversammlung - angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.

(3) Das Schiedsgericht füllt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei
Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach
bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintem endgültig.

$ls
AUFLÖSUNG DES VERJINS

l) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
beschlossen werden.

2) Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die
Liquidation zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen.

3) Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen begünstigten Zwecks ist
das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vermögen der Körperschaft fiir die in dieser
Rechtsgrundlage angefühnen, gem. $ 4a Abs. 2 EStG 1988 begünstigten Zwecke zu verwenden.

Gru2,3.3.2026
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= Landespolizeidirektion
Steierma rk

Verein
"ETC-Graz"

c/o Dr. Klaus Starl
p.A. Elisabethstra ße 5ob

Soro Graz

EnFt6Atl6EX

1 5, APR, 2026

polizei.gv.at

Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung

Sicherheitsverwaltung/Verein/Versammlungen

LPD-5T-Sicherheitsverwaltung@polizei. gv.at

Kommissärin Mag. Katharina-Andrea Reiterer
Referatsle iterin

Tel.: +43 59133 6o63oo

Sachbearbeiter: FOI Eva Schreiner DW 6o633o

FAX: +43 59133 6o7893

Parkring 4,So:r:-Graz
E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der Geschäftszahl an

LPD-5T-Sicherheitsverwaltung@polizei.gv.at zu richten

GZ.: VR - 866 - 2ez6 ZVR-Zahl: 6449t7327

Betreff: Verein ,,Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschen-
rechte und Demokratie" - "European Training and Research
Centre for Human Rights and Democracy"
(Kurzbezeich nung ETC-Graz)"

Statutenänderung

Am o5.o3.2c26 wurde bei der Landespolizeidirektion Steiermark
Sicherheitsverwaltung - Vereinsreferat - die Statutenänderung des Vereines

,, Eu ropäisches Trai nings- und Forschungszentrum fü r Menschen rechte und
Demokratie" - "European Training and Research Centre for Human Rights and

Democracy" (Kurzbezeichn ung ETC-Graz)
angezeigt.

lnnerhalb der $ 13 Abs. r iVm. $ e4 Abs. z Vereinsgesetz zoo2 BGBI. I Nr. 66 I zooz
gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen erfolgte keine Erklärung der
Landespolizeidirektion Steiermark Sicherheitsverwaltung - Vereinsreferat - dass
die Fortsetzung der Vereinstätigkeit auf Grund der vorgelegten Statuten nicht
gestattet wird.



Der Verein kann daher seine Tätigkeit auf Grundlage der vorgelegten Statuten
vom 05. o 3.zoz6 foft setzen.

Beilagen:
r un beglaubigte Statutena bschrift
r Verei nsreg istera uszug
r Erlagschein über € 33,--

Zu entrichtende Gebühren;
€ zt,-- Eingabegebühr gem. g r4 TP 6 Abs. r Geb.G.
€ 6,-- Beilagengebühr gem. g r4 TP 5 Abs. r Geb.G

für jeweils 4 Seiten (A +)

* {r
Graz, am o3.o4.zoz6

Für den Landespolizeidire

Kommissärin Mag. Katharina- rer



Vereinsregisterauszug zum Stichtag 03.04.2026
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Landespolizeidirektion Steiermark, SVA 3

ZVR-Zahl 644917327

Vereinsdaten
Name

Sitz

clo

Zustellanschrift

Land

Entstehungsdatum

statutenmäßige
Vertretungsregelung

Vertretungsbefugnis

Familienname

Vorname

Titel (vorang.)

Titel(nachg.)

Vertretungsbefugnis

Familienname

Vorname

Titel(vorang.)

Titel(nachg.)

Vertretungsbefugnis

Familienname

Vorname

Titel(vorang.)

Titel(nachg.)

"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte und
Demokratie" - "European Training and Research Centre for Human Rights and
Democracy" (Kurzbezeichnu ng ETC-Graz)

Graz (Graz)

8010 Graz, Elisabethstraße 50b

österreich
06.10.1999

Dem Obmann/der Obfrau obliegt die Vertretung des Vereines nach außen.
Schrift liche Ausfertigungen und Bekanntmachungen, insbesondere den Verein
verpflichtende Urkunden sind vom Obmann und vom Schriftführer, sofern sie
jedoch finanzielle Angelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier
zu unterzeichnen. lm Falle der Verhinderung vertreten sich Obmann/Obfrau,
Schriftführerin und Kassierln gegenseitig.

Organschaft liche Vertreter
Obmann
04.03.2026 - unbestimmt (Funktionsperiode)

Starl
Klaus
Dr.

Schriftführer
04.03.2026 - unbestimmt (Funktionsperiode)

Oberleitner
Gerd

Ao Prof. Mag. Dr.

Kassierin
04.03.2026 - unbestimml (Funktionsperiode)

Bassin
Adelheid Katharina
Mag.

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (SS 2 Abs 2 bzw 30 Abs I VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch aufAngaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
lnsofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.

Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss ($ 17 Abs 8 VerG).

"-" = Keine Eintragungen vorhanden Seite 1 von 2



Aussteller

Tagesdatum / Uhrzeit

Landespolizeidirektion Steiermark, SVA 3

Freitag 03. April 2026 \ 06:34:19

Datum/Zeit 2026-0 4 -03T0 6 z 34 : 20+02 : 00

Aussteller-Zertifikat a-sign-premium-seal-1 0

Serien-Nr 6 8 253 9005 7 5 8 92L0 633 4 98 40 0 433't 25t 62239 6

Prüfinformation
fnformationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstelfenden
Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert
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